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Änderungsantrag zu VR-06

Von Zeile 2 bis 6:
Grundrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gilt es mit allen Kräften zu
verteidigen. Das Grundgesetz gibt uns aus derhat als Erfahrung aus den Schrecken der
Nazi-Diktatur heraus die Mittel dafürunsere Demokratie bewusst wehrhaft verfasst. Es
ist daher die Verantwortung aller demokratischen Parteien, des Bundestages, des
Bundesrates und der LänderBundesregierung sowie der Bundesregierung, diese
MittelLänder, die Instrumente der wehrhaften Demokratie im Kampf gegen
Verfassungsfeinde auch zu nutzen.

Es war wichtig, dass wir Grüne in dieser Legislatur bereits wichtige Schritte im Kampf
gegen Extremisten in dieser Bundesregierung initiiert haben:
Zur Absicherung des Bundesverfassungsgerichts als unser aller Bollwerk zum Schutz
der Grundrechte haben wir Regelungen für eine Grundgesetzänderung gefunden, die
vom Konsens aller demokratischen Fraktionen getragen werden. Damit stellen wir
unsere Verfassungshüter angesichts weltweiter Angriffe auf demokratische
Institutionen durch autokratische Regime, Rechtsextremisten und andere
Demokratieverächter wetterfest auf.
Immer wieder geraten Bürgerinnen und Bürgern durch ihr berufliches,
mandatsbezogenes oder ehrenamtliches Engagement, beispielsweise in der
Kommunalpolitik, in den Fokus gewaltbereiter Personen oder Gruppen. Um diese
Menschen besser zu schützen erhöhen wir die Anforderungen an die Herausgabe von
Meldedaten im Bundesmeldegesetz um zu erschweren, dass Extremisten Anschriften
für Bedrohungen ausforschen.
Personen, die sich für Demokratie und Gemeinwohl einsetzen, wollen wir künftig auch
strafrechtlich besser schützen. Dabei werden wir insbesondere solche Straftäter härter
zur Verantwortung ziehen, die Personen gezielt einschüchtern, damit diese ihr Amt
oder Mandat nicht mehr frei ausüben oder sogar ganz oder teilweise aufgeben. Wenn
auf kommunaler Ebene die Engagierten aus ihren Mandaten gehetzt werden, darf die
wehrhafte Demokratie das nicht dulden.
Die rechtsextremistische Szene ist äußerst waffenaffin. Auch in der Szene der
Reichsbürger und Selbstverwalter spielen Waffen eine zentrale Rolle. Zahlreiche
Vorfälle in den vergangenen Jahren zeigen, dass diese Szenen nicht davor
zurückschrecken Waffen rücksichtslos einzusetzen und Menschenleben zu gefährden –
im schlimmsten Fall sogar gezielt Menschen zu töten. Wir haben daher das
Waffenrecht verschärft, um Extremisten den Zugang zu Waffen zu erschweren. Künftig
ist es zudem möglich, bei Hinweisen auf extremistische Tendenzen, Waffen
unverzüglich abzunehmen – ein langwieriges vorheriges Verwaltungsverfahren bedarf
es nicht mehr.
Auch die Finanzierung von Extremisten nehmen wir in den Blick. Mit dem
Stiftungsfinanzierungsgesetz stellen wir sicher, dass staatliche Förderung nur an
solche parteinahen Stiftungen geht, die fest auf dem Boden der freiheitlich
demokratischen Grundordnung stehen. Zudem verbessern wir die Möglichkeiten,
intransparente Finanzströme zur Extremismusfinanzierung durch die
Nachrichtendienste zu verfolgen.
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Besonders hervorgehoben sei auch das entschlossene Vorgehen gegen Extremisten in
der Justiz in Sachsen und die darauffolgende Umsetzung von Maßnahmen gegen
Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst gemeinsam in Zusammenspiel mit der
Bundesebene – u.a. Änderungen des Disziplinarrechtes, um Extremisten schneller aus
dem Beamtendienst entfernen zu können oder die Stärkung der Richteranklage im
Bundesverfassungsgerichtsgesetz.

Begründung

mdl

weitere Antragsteller*innen

Florian Döllner (KV München); Julian Joswig (KV Rhein-Hunsrück); Dominic Hallau (KV
Bielefeld); Manuel Stock (KV Frankfurt); Uwe Janssen (KV Esslingen); Nils-Olof Born (KV
Mannheim); Hannes Sturm (KV Freiburg); Jasmin Ateia (KV Lörrach); Anna Maria Uhl
(KV Stuttgart); Maximilian Blatt (KV Mannheim); Florian Pankowski (KV Bochum);
Michael Jahn (KV Esslingen); Dirk Holger Richter (KV Nordhausen); Gregor Möllring (KV
Bremen-Nordost); Tjark Melchert (KV Gifhorn); Michael Gross (KV Biberach); Doreen
Denstädt (KV Erfurt); Karen Tiede (KV Esslingen); Madlen Ehrlich (KV Berlin-Mitte);
sowie 37 weitere Antragsteller*innen, die online auf Antragsgrün eingesehen werden
können.
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